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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Infolge der in der parlamentarischen Debatte zum Nachrichtendienstgesetz
aufgeworfenen Fragen bezüglich einer unabhängigen, neutralen und wirksamen
Aufsicht über den NDB reichte die SiK-SR eine Kommissionsmotion zu diesem Thema
ein. Der Bundesrat soll nun in einem Bericht aufzeigen, ob und wie ein Aufsichtsorgan
über den NDB ausserhalb der Bundesverwaltung eingerichtet und ausgestaltet werden
sollte. Auf Empfehlung des Bundesrates nahmen beide Räte die Motion stillschweigend
an. 1

MOTION
DATUM: 07.09.2015
KARIN FRICK

Zeitgleich mit Josef Dittli (cvp, UR) reichte auch Ständerat Eder (fdp, ZG) eine Motion zu
Cyber-Fragen ein. Er fokussierte jedoch nicht auf Armeestrukturen, sondern regte
generell die Schaffung eines Cybersecurity-Kompetenzzentrums auf Stufe Bund an. Im
Laufe der Überprüfung der NCS solle der Bund Massnahmen in die Wege leiten, um eine
solche Organisationseinheit zu schaffen. Eder schwebte eine Koordinationsstelle vor,
die bundesweit die Vorgänge im Bereich der Cybersicherheit überwacht und fördert,
die jedoch ferner auch eine Weisungsbefugnis gegenüber den Ämtern erhalten solle.
Die Notwendigkeit einer solchen Stelle leitete Eder aus früheren parlamentarischen
Vorstössen sowie dem Geschäftsbericht des Bundesrates über das vergangene Jahr ab,
wo klar geworden sei, dass noch zu wenig für die Cybersicherheit gemacht werde. Wie
sein Ratskollege Dittli regte Eder eine Zusammenarbeit mit Wissenschaft und
Hochschulen sowie der IT-Branche an.

Der Bundesrat teilte die Auffassung, dass der Cyberbereich eine Koordinationsstelle
braucht. Zusammen mit MELANI sei eine solche Stelle jedoch bereits geschaffen
worden. Das Know-how sei vorhanden und die geforderte Weisungsbefugnis sei auch
bereits erteilt worden. Bei grösseren Cybervorfällen würden
departementsübergreifende Task-Forces eingesetzt, um Kräfte zu bündeln. Die
Bedrohung werde zunehmen – dessen war sich auch die Regierung sicher – und die
Anforderungen an die Durchhaltefähigkeit der zuständigen Stellen steige im Ereignisfall.
Ein Koordinationszentrum, wie es in der Motion gefordert wird, sei entsprechend
fachlich und personell weiterzuentwickeln. Genau dies werde in der Weiterentwicklung
der NCS angestrebt, weswegen der Bundesrat die Ablehnung der Motion beantrage. 

Anders sah dies der Ständerat. Die Motion wurde mit 41 zu 4 Stimmen deutlich
angenommen. Der Abstimmung ging jedoch eine längere Debatte voraus, die rasch
verdeutlichte, dass der Bundesrat allein auf weiter Flur stand. Der Motionär selbst
eröffnete die Beratungen mit seiner Erstaunensbekundung: Zwar sage die Regierung,
sie wolle die Kompetenzen zur Cyberabwehr verstärken und koordinieren, aber die
Motion wolle sie nicht zur Annahme empfehlen. Das passe nicht zusammen und das
gehe auch für andere Mitunterzeichnende (22 an der Zahl) nicht auf. Verdeutlichen
konnte er sein Anliegen mit eben bekannt gewordenen Angriffen auf zwei
Departemente. Die Meinung. dass die Meldestelle MELANI bereits Aufgaben im
Cyberbereich wahrnehme, teilte der Motionär nicht. Deren Arbeit stellte er nicht
infrage, aber in der noch gültigen Cyberstrategie des Bundes komme das Wort
"Cybersecurity-Kompetenzzentrum nicht ein einziges Mal vor." Daraufhin hielt er ein
eigentliches Plädoyer für die Sache, man müsse endlich handeln – die beiden ETH
stünden bereit. Weitere Redner pflichteten Eder (fdp, ZG) bei. Besonders Vertreter der
SP sprachen sich dabei für einen Ausbau der Cyberabwehr aus, durchaus auch zu
Lasten von anderen Abwehrprogrammen (Rüstung). Erich Ettlin (cvp, OW) fand die
Debatte dann "fast schon langweilig", weil sich alle einig waren. Alle ausser Bundesrat
Maurer, der die Regierung vertrat. Sein langes Votum – im Wesentlichen zeigte er die
bisher angewendeten Vorgänge und Massnahmen auf und die Tatsache, dass kaum eine
Bundesratssitzung ohne Cyber-Thema abgehalten werde – schloss er mit dem Appell,
man solle die Regierung und MELANI nicht unterschätzen. Das Plenum wollte jedoch
ganz offensichtlich ein Zeichen setzen und die Arbeiten im Cyberbereich dergestalt
bündeln, dass eine zentrale Stelle die Koordination übernimmt. 2

MOTION
DATUM: 19.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

01.01.90 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die Schaffung eines Cybersecurity-Kompetenzzentrums auf Stufe Bund war im
Ständerat kaum bestritten und auch im Vorfeld an die Plenardebatte in der grossen
Kammer wurden die Zeichen auf grün gesetzt. Das auf eine Motion Eder (fdp, ZG) zurück
gehende Anliegen fand einstimmige Unterstützung in der sicherheitspolitischen
Kommission des Nationalrates. Sie kam nach Gesprächen mit Cybersicherheits-
Fachpersonen aus der Bundesverwaltung sowie unter Berücksichtigung der bereits
laufenden Arbeiten im Bereich der Nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor
Cyberrisiken (NCS) und dem entsprechenden Aktionsplan zum Schluss, dass die Motion
unterstützt werden soll, denn tiefer greifende Koordination sei im Cyberbereich
notwendig. Ein Kompetenzzentrum für Cybersicherheit sei hierzu der richtige Weg.
Kommissionssprecher Glättli (gp, ZH) präzisierte in seiner Einleitung zur Debatte, dass
die MELANI nur über beschränkte Personalressourcen verfüge und zudem ihr Auftrag
limitiert sei. MELANI, als verwaltungsinterne Koordinationsstelle auch für
Cyberkriminalität zuständig, leiste gute Arbeit, so Glättli weiter, es bedürfe aber weiter
reichender Kompetenzen für ein eigentliches Kompetenzzentrum. Der anwesende
Bundesrat Maurer vertrat auch im Nationalrat die ablehnende Haltung des
Siebnerkollegiums: Es werde bereits viel im Cyberbereich unternommen und diverse
Expertengruppen würden bald ihre Arbeiten abschliessen. Insofern bat Maurer die
Nationalrätinnen und Nationalräte, nicht vorzugreifen. Im Wesentlichen zielten die
gegenwärtig angestossenen Prozesse in die gleiche Richtung, wie der Motionär vorgebe,
und dies ohne Aufblähung der Verwaltung. Letzteres befürchtete Maurer, falls eine
zusätzliche Verwaltungseinheit geschaffen werden müsste. Kommissionssprecher
Glättli entgegnete hierauf, dass mit der Motion noch keine operativen Beschlüsse
gefasst und die Ausgestaltung und Umsetzung eines solchen Cyber-
Kompetenzzentrums Gegenstand weiterer Diskussionen sein würden. 
Das Ratsplenum folgte seiner Kommission und hiess die Motion mit 177 zu 2 Stimmen
ohne Enthaltungen deutlich gut. 3

MOTION
DATUM: 07.12.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Strafrecht

Die steigende Zahl von Gewalttaten im Umfeld von politischen Demonstrationen und
Sportveranstaltungen war es, die Ständerat Beat Rieder (cvp, VS) dazu veranlasste,
mittels Motion ein höheres Strafmass für Landfriedensbruch gemäss Art. 260 StGB zu
fordern. Zusätzlich zu einer Geldstrafe soll zukünftig zwingend immer auch eine
Freiheitsstrafe ausgesprochen werden, so die Forderung des Motionärs. Der
richterliche Ermessensspielraum bliebe insofern erhalten, als dass keine Mindeststrafe
vorgesehen und auch bedingte Strafen nicht ausgeschlossen würden. Wie schon seine
vorberatende Rechtskommission zeigte sich auch der Ständerat in dieser Frage
gespalten. Während die knappe Mehrheit der Freiheitsstrafe eine stärkere präventive
Wirkung zusprach, argumentierte die Minderheit vergeblich, dass es sich einerseits
mehr um ein Durchsetzungs- als um ein Rechtsetzungsproblem handle, da solche
Personen nur schwer gefasst werden könnten, und dass man diese Problematik
andererseits besser in der anstehenden Diskussion um die Harmonisierung der
Strafrahmen angehen solle, um eine Unverhältnismässigkeit in den Strafrahmen zu
verhindern. Minderheitsvertreter wiesen darauf hin, dass es mit der vom Motionär
vorgeschlagenen Regelung möglich würde, nicht gewalttätige Beteiligte einer
Manifestation für den Landfriedensbruch härter zu bestrafen als gewalttätige Beteiligte
für beispielsweise Sachbeschädigungen, Körperverletzung oder fahrlässige Tötung.
Rieder entgegnete jedoch, ohne die Strafmasserhöhung nehme man den Einsatzkräften
die «Lust, überhaupt zu intervenieren», da sich ein Einsatz nicht lohne, wenn die
gefassten Personen am Ende mit einer bedingten Geldstrafe davonkämen. So nahm der
Ständerat den Vorstoss im Sommer 2018 mit 21 zu 18 Stimmen an. 4

MOTION
DATUM: 11.06.2018
KARIN FRICK

Anders als zuvor der Ständerat fand der Nationalrat in der Wintersession 2018 keinen
Gefallen am Vorhaben der Motion Rieder (cvp, VS), das Strafmass für
Landfriedensbruch nach Art. 260 StGB dahingehend zu erhöhen, dass zusätzlich zu
einer Geldstrafe zwingend immer auch eine Freiheitsstrafe ausgesprochen werden
muss. Stillschweigend folgte er dem Antrag seiner Rechtskommission und lehnte die
Motion ab. Es sei unverhältnismässig, die blosse Teilnahme an einer Veranstaltung, in
deren Rahmen es zu Gewalttätigkeiten komme, härter zu bestrafen als die Begehung
einer Gewalttat – zum Beispiel Körperverletzung – selber. Ausserdem verwies die
Kommission auf die anstehende Harmonisierung der Strafrahmen, die eine geeignete
Gelegenheit biete, die von der Motion aufgeworfene Frage zu entscheiden. 5

MOTION
DATUM: 03.12.2018
KARIN FRICK
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Grundrechte

Mittels Motion forderte Nationalrat Daniel Fässler (cvp, AI), wieder eine
Bewilligungspflicht für ausländische Redner an politischen Veranstaltungen
einzuführen. Eine solche Bestimmung hatte es in der Schweiz schon einmal gegeben,
bis sie 1998 aufgehoben worden war, weil sie als überholt und verfassungswidrig
angesehen worden war. Der Motionär war der Ansicht, seit 1998 verfüge die Schweiz
über kein taugliches Mittel mehr, Auftritte von ausländischen Politikerinnen und
Politikern in der Schweiz zu unterbinden. Beispielhaft habe  dies ein geplanter,
umstrittener Auftritt des türkischen Aussenministers 2017 in Zürich gezeigt, den die
zuständigen Zürcher Behörden nur unter Berufung auf den Brandschutz hätten
verhindern können. So etwas sei «eines Staatswesens unwürdig», die aufgehobenen
Regeln hätten sich zuvor jahrzehntelang bewährt und «die Ruhe in unserem Land»
garantiert, so Fässler. Der Bundesrat stellte sich indes auf den Standpunkt, die lokalen
Behörden hätten grundsätzlich die Möglichkeit, politische Veranstaltungen nicht oder
nur unter Auflagen zu bewilligen. Darüber hinaus könne das Fedpol gestützt auf das
Ausländergesetz ein Einreiseverbot gegen ausländische Personen erlassen, wenn diese
die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährdeten. Gestützt auf das NDG
könne der Bundesrat einer ausländischen Person zudem via Tätigkeitsverbot
untersagen, an einer politischen Veranstaltung in der Schweiz aufzutreten, wenn der
Auftritt dazu diene, terroristische oder gewaltextremistische Aktivitäten zu
propagieren. Die Bewilligungspflicht stelle also einen unverhältnismässigen Eingriff in
die Meinungsäusserungsfreiheit dar. Die knappe Mehrheit der Nationalrätinnen und
Nationalräte sah dies jedoch anders und stimmte der Motion im Herbst 2018 mit 90 zu
85 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu. 6

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK

Mit 27 zu 13 Stimmen bei einer Enthaltung lehnte der Ständerat im Frühjahr 2019 die
Motion Fässler (cvp, AI) für die Wiedereinführung einer Bewilligungspflicht für
ausländische Redner an politischen Veranstaltungen ab. Nach einer lebhaften Debatte
zeigte sich offenbar die Ratsmehrheit von den Argumenten des Bundesrates und der
Mehrheit der SPK-SR, die beide die Ablehnung der Motion beantragt hatten, überzeugt:
Die Verhältnismässigkeit einer solchen Massnahme in Bezug auf die
Meinungsäusserungsfreiheit sei äusserst zweifelhaft, durch digitale Medien könne das
Verbot leicht umgangen werden und die Schweizer Behörden verfügten über andere,
wirksame Instrumente, um eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch
ausländische politische Rednerinnen und Redner zu verhindern. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter erachtete in ihren Ausführungen die Wiedereinführung der
Bewilligungspflicht «in einem liberalen Rechtsstaat [...] und in einer Gesellschaft wie
der Schweiz, die [...] von sich aus [...] fähig ist, radikalen oder extremistischen
Tendenzen zu widerstehen» als unnötig und problematisch, da der Weg zur
Gesinnungsprüfung dann nicht mehr weit sei. 7

MOTION
DATUM: 19.03.2019
KARIN FRICK

Öffentliche Ordnung

Eine Motion des Genfer Sozialdemokraten Ziegler, welche ein Verbot der Patriotischen
Front verlangte, wurde im Nationalrat mit 70 zu 14 Stimmen abgelehnt. Sowohl
Angehörige der Linken (Bodenmann sp, VS) und der Grünen (Meier gp, ZH) als auch der
Rechten (Eggly lp, GE) hatten sich zwar für strenge strafrechtliche Sanktionen, aber
gegen politische Verbote ausgesprochen. Die gewalttätigen Aktionen dieser
«Patriotischen Front» aus den Vorjahren fanden 1990 ihre ersten gerichtlichen
Nachspiele. Ein Hauptangeklagter wurde vom Zuger Strafgericht zu 15 Monaten
unbedingter Gefängnisstrafe, fünf weitere zu bedingten Strafen zwischen 4 und 15
Monaten verurteilt. In einem anderen Verfahren wurde in Zürich der Wortführer dieser
Gruppe, Marcel Strebel, wegen wiederholter rassistischer Beschimpfung einer farbigen
Frau zu einer unbedingten Gefängnisstrafe von einem Monat verurteilt. 8

MOTION
DATUM: 06.03.1990
HANS HIRTER

Sowohl Bauernverbandspräsident Sandoz (fdp, VD), der anlässlich der Ausschreitungen
an der Bauerndemonstration vom 23. Oktober 1996 in Bern selbst Bekanntschaft mit
Tränengas gemacht hatte, als auch seine Ratskollegin Teuscher (gb, BE) verlangten mit
Motionen (Mo. 96.3576 bzw. Mo. 96.3615), dass der Bundesrat den Einsatz toxischer
Stoffe (namentlich CS- und CN-Gas) durch die Polizei verbiete. Der Nationalrat
überwies diese Vorstösse als Postulate. 9

MOTION
DATUM: 20.06.1997
HANS HIRTER
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Die öffentlichen Auftritte von Anhängern rechtsradikaler und faschistischer Ideen
häuften sich. Bereits in seinem Staatsschutzbericht für 1999 hatte das EJPD
zunehmende Aktivitäten der gewaltbereiten rechtsextremen Szene konstatiert. Die
Anzahl der dazugehörenden Personen wurde auf 6-700 geschätzt. Nicht zuletzt dank
dem Internet seien diese im entsprechenden internationalen Umfeld gut verankert. Für
grosses Aufsehen sorgte das Erscheinen von ca. 100 rechtsextremen Skinheads an der
Bundesfeier zum 1. August auf dem Rütli, wo sie die Rede von Bundesrat Villiger mit
Zwischenrufen störten. Im Nationalrat führten Interpellationen der Fraktionen der SP,
der CVP und der Grünen, welche sich nach Massnahmen gegen den Rechtsradikalismus
erkundigten, zu einer angeregten Diskussion. Der Bundesrat hielt fest, dass Rassismus
und anderes intolerantes Verhalten bekämpft werden müssen. Auf internationaler
Ebene seien neue Massnahmen zur Verhinderung der grenzüberschreitenden
Propagierung derartiger Ideen namentlich via Internet erforderlich. Die Gefahr, welche
von diesen Gruppierungen ausgehe, schätze er in Übereinstimmung mit dem
Staatsschutzbericht momentan aber nicht als gross ein. Sie seien jedoch unter
Beobachtung der Bundespolizei, und Verstösse gegen einschlägige Gesetze (v.a.
Antirassismusnorm) würden selbstverständlich geahndet. 10

MOTION
DATUM: 05.10.2000
HANS HIRTER

Die Zahl der Demonstranten war mit 30'000 in Genf und 4'000 in Lausanne um ein
Mehrfaches geringer als ursprünglich angenommen. Die Kundgebungen verliefen zwar
friedlich, aber in der vorangehenden und der folgenden Nacht kam es in Lausanne und
vor allem in der Genfer Innenstadt zu Ausschreitungen mit zahlreichen eingeschlagenen
Schaufenstern, zerstörten Geschäften und Plünderungen. Im Anschluss an diese
Ausschreitungen hatte die Polizei kritisiert, dass sie keine rechtliche Möglichkeit
gehabt habe, präventiv gegen die gewaltbereiten Manifestanten einzuschreiten. Eine
Motion Eggly (lp, GE) verlangte deshalb, dass in Zukunft die Planung von Vandalenakten
strafrechtlich verfolgt werden kann. Nachdem der Bundesrat darauf hingewiesen hatte,
dass die Strafbarkeit von Vorbereitungshandlungen bisher vorwiegend für schwere
Verbrechen eingeführt worden sei und die verlangte Strafrechtsverschärfung
detaillierter abgeklärt werden müsse, überwies der Nationalrat die Motion als Postulat.
Eine Motion Eberhard (cvp, SZ), welche für Chaoten und Vandalen Sperrzonen und
Verbote, an bestimmten Demonstrationen teilzunehmen, verlangt, wurde von Menétrey
(gp, VD) bekämpft und deshalb vom Nationalrat noch nicht behandelt. 11

MOTION
DATUM: 03.06.2003
HANS HIRTER

Nachdem im Wahljahr 2007 die SVP-Kundgebung auf dem Bundesplatz zu massiven
Ausschreitungen geführt hatte, wollte die Stadt Bern Kundgebungsumzüge vor
nationalen Wahlen generell verbieten. Das Berner Verwaltungsgericht erklärte diese
Bestimmung jedoch als verfassungswidrig und unverhältnismässig. Die Stadtberner
Stimmbevölkerung lehnte zudem im Juni 2010 eine Initiative knapp ab, welche die
Einschränkung des Demonstrationsrechts vorsah, indem der Polizei das Recht auf
schnelles Auflösen von Kundgebungen eingeräumt worden wäre. Die gleiche Idee wurde
kurz darauf im Nationalrat als Motion eingereicht (Motion Hochreutener, cvp, BE). 12

MOTION
DATUM: 15.06.2010
MARC BÜHLMANN

Hingegen lehnte der Nationalrat eine Motion seiner sicherheitspolitischen Kommission
ab, welche forderte, dass betroffene Kantone Schnellgerichte zur Beurteilung von
Fällen des Hooliganismus einführen. 13

MOTION
DATUM: 24.09.2012
NADJA ACKERMANN

Die beiden Räte wollen durch eine Änderung des Personenbeförderungsgesetzes die
Gewalt an Sportanlässen eindämmen. Sie überwiesen deshalb eine Motion der
Sicherheitskommission des Nationalrates, welche den Bundesrat beauftragt, das
Personenbeförderungsgesetz dahingehend zu ändern, dass Personen aus Gründen der
öffentlichen Sicherheit vom Transport ausgeschlossen werden können. 14

MOTION
DATUM: 13.12.2012
NADJA ACKERMANN
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Innere Sicherheit

Die drei bürgerlichen Bundesratsparteien hatten anfangs März je eine eigene Motion
zur Schaffung eines Staatsschutzgesetzes eingereicht (FDP: Mo. 90.373; SVP: Mo.
90.383; CVP: Mo. 90.400). Obwohl der Bundesrat bereit war, diese Aufträge
entgegenzunehmen, konnte der Nationalrat noch nicht darüber entscheiden, da sie von
den beiden Sozialdemokraten Leuenberger (SO) und Rechsteiner (SG) sowie von den
Grünen bekämpft wurden und die Diskussion auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
werden musste. Der Ständerat seinerseits überwies eine von Onken (sp, TG) bekämpfte
Motion Rüesch (fdp, SG) für die Schaffung eines Staatsschutzgesetzes mit 22 zu 2
Stimmen. Bundespräsident Koller gab in der Wintersession bekannt, dass das EJPD
prioritär mit der Ausarbeitung eines Staatsschutzgesetzes befasst ist, welches die
notwendige präventive Polizeitätigkeit regeln soll. 15

MOTION
DATUM: 22.06.1990
HANS HIRTER

Bei der Beratung des Datenschutzgesetzes in der Sommersession 1991 hatte die Linke
vergeblich gefordert, zumindest bis zum Vorliegen eines Staatsschutzgesetzes keine
Ausnahmebestimmungen für die Datensammlungen der Staatsschutzorgane zu
gewähren. Im Anschluss an diese Debatte überwies der Nationalrat eine im Vorjahr vom
Ständerat überwiesene Motion Rüesch (fdp, SG) für ein derartiges Gesetz. Der
Bundesrat hatte aber bereits vorher gehandelt. Nachdem der im Vorjahr vorgestellte
Entwurf für eine Verordnung in der Vernehmlassung auf grossen Widerstand gestossen
war, beschloss er im April, darauf zu verzichten und das EJPD mit der Ausarbeitung
eines Gesetzes zu beauftragen. 16

MOTION
DATUM: 06.06.1991
HANS HIRTER

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, aber
auch der illegalen Einwanderung kommt der effizienten Grenzüberwachung eine
zunehmende Bedeutung zu. Im Nationalrat und auch vom Bundesrat unbestritten war
eine Motion Freund (svp, AR), der die sofortige Ausrüstung des Grenzwachtkorps mit
neuen technischen Hilfsmitteln (optische Geräte für Hohlraumkontrollen in
Fahrzeugen, Anschlüsse an Fingerabdruckdatenbanken etc.) forderte. Die kleine
Kammer überwies das gleiche Anliegen in der Form einer Empfehlung (98.3560). 17

MOTION
DATUM: 18.12.1998
HANS HIRTER

Im Nachgang zur Betrugsaffäre Bellasi im VBS hatte die Fraktion der Grünen im
Nationalrat die Einsetzung einer PUK zur Abklärung der Funktion und Organisation der
militärischen Nachrichtendienste gefordert. Gegen die Stimmen der Linken lehnte der
Nationalrat eine entsprechende parlamentarische Initiative ab. Nicht besser erging es
einer Motion Grobet (pda, GE), der gleich die Abschaffung des militärischen
Nachrichtendienstes forderte. Vom Ständerat angenommen wurde hingegen eine
Motion seiner GPK, welche eine klare gesetzliche Definition der Aufgaben und der
Stellung des strategischen Nachrichtendienstes im Rahmen der Staatsführung fordert.
Im Februar hatte die im Vorjahr von der Regierung eingesetzte und von Edouard
Brunner geleitete Expertengruppe ihren Bericht vorgelegt. Die Quintessenz ihrer
Analyse war, dass die Schweiz auch in Zukunft auf einen effizienten Nachrichtendienst
angewiesen sei, dass dieser aber nicht mehr Teil der militärischen Strukturen sein soll.
Gestützt auf diesen Bericht beschloss der Bundesrat im Herbst, den Strategischen
Nachrichtendienst aus der Untergruppe Nachrichtendienst des Generalstabs
herauszulösen und als zivile Verwaltungsstelle unter der Obhut des Generalsekretariats
des VBS zu organisieren. Direktor dieser neuen Stelle wurde der Berner Hans
Wegmüller. Der Generalstab der Armee soll allerdings, wie auch die Luftwaffe, weiterhin
über einen eigenen Nachrichtendienst verfügen. Auf den im Vorjahr beschlossenen
neuen Posten des „Nachrichtenkoordinators“ berief der Bundesrat den Walliser
Jacques Pitteloud. Dieser Koordinator leitet die Stabsstelle der „Lenkungsgruppe“
genannten Zusammenfassung der Chefs der verschiedenen mit Nachrichtendiensten
befassten Bundesstellen. 18

MOTION
DATUM: 13.06.2000
HANS HIRTER

Die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats präsentierte zu Jahresbeginn
ihre Überlegungen zur Organisation und Beaufsichtigung des strategischen
Nachrichtendienstes. Sie kam dabei zum Schluss, dass die Kontrolle in erster Linie
Aufgabe der Regierung sein müsse. Die früher angestrebte Schaffung eines besonderen
parlamentarischen Aufsichtsgremiums erachtete sie nicht mehr als zweckmässig; diese
Arbeit solle weiterhin die Geschäftsprüfungsdelegation wahrnehmen, wobei deren
Ressourcen allerdings aufzustocken seien. Vom Bundesrat verlangte die

MOTION
DATUM: 02.12.2005
HANS HIRTER
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Nationalratskommission mit einer Motion, in einem Rahmengesetz die Aufgaben und
Verantwortlichkeiten der Nachrichtendienste klar zu regeln. Eine Zusammenlegung des
strategischen Nachrichtendienstes des VBS mit dem Dienst für Analyse und Prävention
des EJPD sei nicht zwingend, aber die Stellung des Nachrichtenkoordinators müsse
gestärkt werden. Der Nationalrat überwies diese Motion. Der Bundesrat gab sich
skeptisch gegenüber diesem Anliegen und beurteilte die Verpflichtung, ein
Rahmengesetz zu schaffen, für verfrüht und unüberlegt. Er beschloss, noch bevor sich
der Ständerat mit diesen Vorschlägen des Nationalrats befasst hatte, die Stelle des
Nachrichtenkoordinators abzuschaffen. An seiner Stelle sollen themenspezifische
Arbeitsgruppen geschaffen werden (so genannte Plattformen), welche die Aktivitäten
und Erkenntnisse der beiden Nachrichtendienste zu koordinieren haben. Die
Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments protestierte gegen diese Beschlüsse und
verlangte erneut eine gemeinsame Führung für die beiden Nachrichtendienste. Im
Ständerat unterstützte der Bundesrat den Antrag der ständerätlichen
sicherheitspolitischen Kommission, die Motion des Nationalrats in dem Sinn
abzuändern, dass die Regierung nicht ein Gesetz, sondern bis Ende 2006 bloss einen
Bericht über die Zweckmässigkeit einer Regelung auf Gesetzesstufe vorlegen muss.
Nachdem der Ständerat dieser abgeschwächten Version zugestimmt hatte, wurde sie
auch vom Nationalrat übernommen. Eine Motion Schlüer (svp, ZH) für eine
Zusammenfassung der strategischen Nachrichtendienste des VBS und des EJPD wurde
vom Bundesrat bekämpft und vom Nationalrat abgelehnt. 19

Im Einvernehmen mit dem Bundesrat überwiesen der National- und der Ständerat eine
Motion Büchler (cvp, SG) für einen Ausbau der Amtsstelle beim Bundesamt für Polizei,
welche sich mit der Überwachung von terroristischen und kriminellen Bestrebungen
und Propaganda im Internet befasst. Insbesondere gelte es, die personellen
Ressourcen bereit zu stellen, um entsprechende Internetseiten auf schweizerischen
Servern zu eruieren und sofort zu sperren. 20

MOTION
DATUM: 23.09.2009
HANS HIRTER

In diesem Sinne unterstützte der Bundesrat auch eine allgemeingefasste Motion der
sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates, die die Regierung beauftragt,
eine gesetzliche Grundlage für die Sicherung und Verteidigung wichtiger Schweizer
Datennetzwerke zu schaffen. Nachdem die Motion von der grossen Kammer 2010
überwiesen worden war, folgte nun auch der Ständerat dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und nahm die Motion an. 21

MOTION
DATUM: 15.03.2011
NADJA ACKERMANN

Die FDP-Liberale-Fraktion hat mit einer Motion den Bundesrat beauftragt, zur
Verstärkung der Schweizer Souveränität einen Entwurf eines
„Souveränitätsschutzgesetzes“ auszuarbeiten, um Rechtsverletzungen der Souveränität
präventiv zu verhindern. Der Nationalrat folgte dem Antrag des Bundesrates und nahm
die Motion an. Siehe auch Teil I, Kapitel 4 (Banken). 22

MOTION
DATUM: 17.06.2011
NADJA ACKERMANN

Nachdem der Nationalrat mit der Annahme einer Motion der FDP-Liberale-Fraktion der
Beauftragung des Bundesrates mit der Ausarbeitung eines Souveränitätsgesetzes
zugestimmt hatte, hat der Bundesrat bereits im November 2011 einen ersten Entwurf in
die verwaltungsinterne Konsultation geschickt. Der Entwurf sieht eine Regelung der
Grundsätze der Massnahmen zum Schutz der schweizerischen Souveränität vor
Beeinträchtigungen durch ausländische Rechtsordnungen vor. Die kleine Kammer
überwies die Motion in der Frühjahrssession. Der Gesetzesentwurf soll 2013 in die
Vernehmlassung gegeben werden. Siehe auch Teil I, Kapitel 4 (Banken, Börsen und
Versicherungen). 23

MOTION
DATUM: 29.02.2012
NADJA ACKERMANN

Für die Verfolgung schwerer Straftaten ist die Überwachung des Fernmeldeverkehrs
unabkömmlich. Um die Überwachungen im Rahmen eines Strafverfahrens zu
verbessern, ist eine Revision des zehnjährigen Bundesgesetzes betreffend die
Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) notwendig. Der Bundesrat hat
deshalb im Mai 2010 einen entsprechenden Entwurf in die Vernehmlassung geschickt.
Die starke Ablehnung in der Vernehmlassung war Ausgangspunkt für die Einreichung
dreier gleichlautender Motionen (10.3831, 10.3876 und 10.3877), die in vier Punkten
erstens eine präzisere Beschreibung der Aufgaben des Dienstes Überwachung Post-

MOTION
DATUM: 24.09.2012
NADJA ACKERMANN
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und Fernmeldeverkehr (ÜPF), zweitens das Weglassen der Aspekte der Strafverfolgung,
drittens die Unterstellung der technischen Infrastruktur des Dienstes unter das
Bundesgesetz über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes und viertens
höhere Entschädigung der Fernmeldedienstanbieter forderten. Der Nationalrat nahm in
der Frühjahrssession 2012 die ersten beiden Punkte der Motionen an. Im Ständerat
kamen folglich nur noch diese beiden Fragen zur Sprache. Auch in der kleinen Kammer
wurde ihnen Folge gegeben. 24

Erneute Spionageskandale hatten die Sicherheitspolitische Kommission des
Nationalrates (SiK-NR) dazu bewogen, mit einer Motion die Umsetzung der nationalen
Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken bereits bis Ende 2016 statt wie
vorgesehen 2017 zu fordern. Während der Nationalrat diesem Anliegen zugestimmt
hatte, lehnte die kleine Kammer selbiges mit 17 zu 16 Stimmen mit dem Argument ab,
dass eine Fristverkürzung sowohl Qualitätseinbussen als auch Finanzierungsprobleme
mit sich bringen würde. 25

MOTION
DATUM: 03.06.2014
NADJA ACKERMANN

Im BWIS soll eine Bestimmung eingefügt werden, die den Erlass von Ausreisesperren für
potenzielle Gewaltextremisten ermöglicht. Ähnlich wie Hooligans (Art. 24c BWIS) sollen
damit auch Personen aus politisch extremistischen Kreisen daran gehindert werden
können, sich an gewalttätigen Ausschreitungen im Ausland zu beteiligen, so die
Forderung einer Motion Rieder (cvp, VS). Der Bundesrat unterstützte das Anliegen im
Grundsatz, betonte in seiner Stellungnahme jedoch, dass eine Ausreisesperre einen
schweren Grundrechtseingriff darstelle und daher nur erlassen werden dürfe, wenn
kein milderes Mittel zielführend sei bzw. wenn die innere oder äussere Sicherheit der
Schweiz bedroht sei. In diesem Sinne sei das EJPD bereits daran, ein Ausreiseverbot für
terroristische Gefährder auszuarbeiten, womit dem Anliegen der Motion in
verhältnismässiger Weise Rechnung getragen werde. Aus diesem Grund beantragte er
deren Ablehnung. Die Mehrheit im Ständerat liess sich von den rechtsstaatlichen
Bedenken der Regierung jedoch nicht überzeugen und stimmte der Motion in der
Wintersession 2017 mit 29 zu 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu. 26

MOTION
DATUM: 13.12.2017
KARIN FRICK

Mit 120 zu 59 Stimmen bei 2 Enthaltungen nahm in der Sommersession 2018 auch der
Nationalrat die Motion Rieder (cvp, VS) an, mit welcher der Motionär forderte, dass
zukünftig Ausreisesperren für potenzielle Gewaltextremisten erlassen werden können.
Der Rat folgte damit dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit, welche argumentierte,
dass sich eine solche Regelung für Hooligans (Art. 24c BWIS) bewährt habe und keine
grossen Unterschiede zwischen Hooligans und politisch motivierten, potenziell
gewalttätigen Personen bestünden. Eine Minderheit hatte vergeblich auf die aus ihrer
Sicht unverhältnismässige Grundrechtsverletzung hingewiesen. 27

MOTION
DATUM: 12.06.2018
KARIN FRICK

Die Schweiz dürfe nicht zu einem Rückzugsort für Terroristen werden, befand die SVP-
Fraktion im Herbst 2016, als sie eine Motion zum Umgang mit staatsgefährdenden
Personen einreichte. Sie forderte damit die Schaffung von Rechtsgrundlagen, um
Personen, die zu Terrorismus aufrufen, anleiten oder ermuntern bzw. terroristische
Aktivitäten ankünden, finanzieren, begünstigen oder zu deren Unterstützung aufrufen –
aber keine Straftat begangen haben – durch unverzügliche Inhaftierung oder
Ausschaffung an ihrem Tun zu hindern. 
Der Bundesrat beantragte den Vorstoss zur Ablehnung, aber nicht, wie Justizministerin
Simonetta Sommaruga vor dem Nationalratsplenum erläuterte, weil er das Anliegen
grundsätzlich ablehnte, sondern weil er die Motion «in wesentlichen Teilen» schon als
erfüllt ansah. Einerseits bestünden bereits Straftatbestände, die auch terroristische
Akte einschlössen, sowie die Haftgründe der Wiederholungs- und Ausführungsgefahr.
Andererseits seien mit der Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen
Terrorismus und organisierte Kriminalität sowie dem Bundesgesetz über polizeiliche
Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung zwei Vorlagen zum Umgang mit sogenannten
terroristischen Gefährdern in Arbeit. Auch wenn darin keine Präventivhaft vorgesehen
sei – es gehe ja schliesslich um Menschen, die keine Straftat verübt haben, erinnerte
die Bundesrätin –, eigneten sich die vorgeschlagenen Instrumente, um Gefährderinnen
und Gefährder zu überwachen und Material für ein allfälliges Strafverfahren zu
sammeln. Dies genügte dem Nationalrat aber offenbar nicht; er nahm die Motion im
Herbst 2018 mit 113 zu 64 Stimmen an. 28

MOTION
DATUM: 18.09.2018
KARIN FRICK
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Das in Art. 3 EMRK formulierte und auch in Art. 25 Abs. 3 BV verankerte
Rückschiebeverbot verbietet es absolut, eine Person in einen Staat auszuschaffen, in
dem ihr Folter oder eine andere Art grausamer oder unmenschlicher Behandlung oder
Bestrafung droht. CVP-Nationalrat Fabio Regazzi (cvp, TI) forderte mit seiner Motion
«Ausweisung von Terroristinnen und Terroristen in ihre Herkunftsländer, unabhängig
davon, ob sie als sicher gelten oder nicht», die innere Sicherheit der Schweiz solle im
Falle von Flüchtlingen, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht
werden und damit eine Gefahr für die Sicherheit der Schweiz darstellen, Vorrang
haben. Erreichen wollte er dies durch die vorrangige Anwendung von Art. 33 Abs. 2 des
internationalen Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, demzufolge sich
ein Flüchtling nicht auf das Ausweisungsverbot berufen könne, «wenn erhebliche
Gründe dafür vorliegen, dass er als eine Gefahr für die Sicherheit des
Aufenthaltsstaates angesehen werden muss oder wenn er eine Bedrohung für die
Gemeinschaft dieses Landes bedeutet, weil er wegen eines besonders schweren
Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.» Das
Ausweisungsverbot an der vom Motionär genannten Stelle in der Flüchtlingskonvention
ist jedoch weiter gefasst ist als das Non-Refoulement-Prinzip des zwingenden
Völkerrechts und verbietet eine Rückschiebung nicht nur bei drohender Folter oder
Todesstrafe, sondern auch bei Gefährdung des Lebens oder der Freiheit des Flüchtlings
«wegen seiner Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen» (Art. 33 Abs. 1 FK).
Ergo kann das Ausweisungsverbot der Flüchtlingskonvention bei Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit eingeschränkt werden; für das Rückschiebeverbot des
zwingenden Völkerrechts gilt dies jedoch nicht, das Non-Refoulement-Prinzip gilt
absolut.
Obwohl Justizministerin Simonetta Sommaruga vor dem Nationalratsplenum klarstellte,
dass es erstens nicht nur ausländische Dschihadisten gebe und zweitens die Schweiz
bereits heute Rückführungen in «unsichere Staaten» vornehme, da die Unsicherheit in
einem Land kein Hinderungsgrund für eine Rückführung sei, sondern nur eine
Verletzung des Rückschiebeverbots im individuellen Fall, nahm der Nationalrat die
Motion im Herbst 2018 mit 102 zu 73 Stimmen bei 3 Enthaltungen an. Auch die
Begründung, der Bundesrat habe hier gar keinen Handlungsspielraum – man könne das
zwingende Rückschiebeverbot nicht einfach ignorieren, weil man der
Flüchtlingskonvention Vorrang vor der Bundesverfassung gewähre – sowie die
Versicherung, man sei auch vonseiten des Bundesrats durchaus um Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung bemüht – so zeige dies beispielsweise die in der
Vernehmlassung gut angekommene Ausweitung des präventiv-polizeilichen
Instrumentariums –, stiess mehrheitlich auf taube Ohren. Während die SVP-Fraktion
geschlossen für den Vorstoss votierte, stimmten die Grüne, die SP- und die GLP-
Fraktion geschlossen dagegen. Die bürgerlichen Parteien zeigten sich gespalten, wobei
sich die Fraktionen der FDP und der CVP mehrheitlich dafür und jene der BDP
mehrheitlich dagegen aussprachen. 29

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK

Anders als zuvor der Nationalrat war die SPK-SR mehrheitlich (6 zu 4 Stimmen, 2
Enthaltungen) der Ansicht, das Non-Refoulement-Prinzip sei ein fester Bestandteil der
Bundesverfassung und schütze selbst verurteilte Terroristinnen und Terroristen zu
Recht vor der Ausschaffung in ein Land, wo ihnen Folter oder die Todesstrafe droht.
Demzufolge beantragte sie die Motion Regazzi (cvp, TI), die die Ausweisung von
Dschihadistinnen und Dschihadisten in Folterstaaten ermöglichen sollte, ohne
Gegenantrag zur Ablehnung. Dem Ständeratsplenum wurde in der Frühjahrssession
2019 dann jedoch ein Einzelantrag Minder (parteilos, SH) auf Annahme der Motion
vorgelegt. Der parteilose Antragsteller argumentierte, das zwingende Völkerrecht greife
hier nicht, sei gar «für jeden Rechtsstaat absurd und total unbefriedigend», denn
«diese Nichtrückkehrer, diese Dschihadisten, diese Gefährder» kosteten den Staat
«Millionen von Franken» und verursachten «in den Kantonen, beim Bund und in der
Bevölkerung Frust und Unverständnis». Nicht zuletzt nahm er damit Bezug auf die fünf
wegen Terrorismus verurteilten Iraker der «Schaffhauser IS-Zelle», die nach verbüsster
Strafe nicht in den Irak ausgeschafft werden können, da ihnen dort mutmasslich Folter
droht. FDP-Ständerat Andrea Caroni (AR) entgegnete mit einem Plädoyer für den
Rechtsstaat, in dem er seine Ratskolleginnen und -kollegen dazu aufrief, sich nicht für
Folter herzugeben und nicht das «innere Heiligtum» des Rechtsstaats preiszugeben.
Die Schweiz solle ihre «höchsten Werte [...] nicht im blinden Eifer gegen die blinden
Eiferer zerstören, damit wir nicht eines Tages werden wie sie». Überdies sei der Fokus
der Motion auf Dschihadistinnen und Dschihadisten – «das Feindbild du jour» –
unverständlich, denn Massenmord und Terrorismus seien nicht an eine Religion
gebunden. Gegen den Vorstoss argumentierte ebenso Justizministerin Karin Keller-

MOTION
DATUM: 19.03.2019
KARIN FRICK
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Sutter: Das menschenrechtliche Rückschiebungsverbot könne als Teil des zwingenden
Völkerrechts nicht einfach umgangen werden. Zusätzlich wies sie auf die laufenden
Arbeiten zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von
Terrorismus hin und erläuterte, es sei nicht ganz einfach, geforderte Massnahmen wie
beispielsweise die geschützte Unterbringung von Gefährderinnen und Gefährdern
grundrechtskonform umzusetzen. Doch damit biss sie – wie im Nationalrat schon ihre
Vorgängerin – letztlich auf Granit. Mit 22 zu 18 Stimmen bei einer Enthaltung nahm die
kleine Kammer die Motion an. Auch wenn man das zwingende Völkerrecht nicht
brechen könne, so müsse doch etwas getan werden, war in etwa der Grundtenor des
Entscheids.
Das für eine Motion ungewöhnlich grosse Medienecho widerspiegelte ebenfalls die
Umstrittenheit des Entscheids. Angesichts der Kritik, die Motion stelle den Rechtsstaat
infrage, verteidigten die Befürworter – allen voran Motionär Fabio Regazzi – ihren
Standpunkt, verurteilte Terroristen müssten sich nicht auf die Menschenrechte berufen
können und «man müsse die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen» (NZZ).
Demgegenüber sprach Gegner und FDP-Nationalrat Kurt Fluri (SO) gegenüber der NZZ
von «Hysterie» und «Populismus». Die Menschenrechtsorganisation Amnesty
International Schweiz bezeichnete den Gesetzgebungsauftrag als «inakzeptabel». Als
Element des zwingenden Völkerrechts könne das Non-Refoulement-Prinzip in einem
Rechtsstaat keinesfalls, auch nicht unter dem Deckmantel der inneren Sicherheit,
derogiert werden. Wie der Bundesrat den verbindlichen Auftrag umsetzen will, war
zunächst noch unklar; gemäss NZZ wolle das Justizdepartement «die Sache nun
genauer analysieren». 30

Polizei

Im Nationalrat verlangte Freund (svp, AR) mit einer Motion Rechtsgrundlagen für
gewisse Vereinheitlichungen der kantonal organisierten Polizeikorps. Namentlich
sollten diese die überregionale Zusammenarbeit, die Kooperation mit dem
Grenzwachtkorps und die Mindeststandards für die Polizeiausbildung regeln. Da der
Sozialdemokrat Gross (ZH) dagegen Opposition anmeldete, wurde die Beratung der
Motion verschoben. 31

MOTION
DATUM: 19.03.1999
HANS HIRTER

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Naturgefahren

La CEATE-CN chargeait le Conseil fédéral de prévoir des ressources financières et
personnelles pour le maintien et le développement des systèmes d'alerte et de
transmission d'alarme, en cas de dangers naturels. D'après le rapport du projet
d'Owarna, visant à examiner les lacunes du processus d'alarme de dangers naturels, des
mesures supplémentaires sont nécessaires. Le système d'alerte actuel doit être
complété d'alertes de sécheresse et de risques de mouvement de terrain.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral a rappelé que d'importantes ressources ont été
allouées ces dernières années pour le système d'alerte. Pour le budget de 2019, il a
préféré privilégier d'autres tâches prioritaires. S'agissant du budget 2020, le Parlement
pourra lui demander de modifier son plan financier et son budget afin d'inclure la
consolidation et l'extension du système d'alerte dans ses priorités, s'il ne l'a pas déjà
fait.
Lors des débats au Conseil national, Adèle Thorens Goumaz (verts, VD) a souligné que le
Conseil fédéral avait, après la publication du rapport, refusé de créer les 9.5 postes de
travail nécessaires. Sa décision faisait suite à son évaluation sur les ressources en
personnel. Au nom de la commission, elle a donc invoqué les risques engendrés en cas
de catastrophe. Par 95 voix contre 83 et 1 abstention, le Conseil national a adopté la
motion. Les groupes UDC et les libéraux-radicaux ont soutenu la proposition du Conseil
fédéral, soit le rejet de la motion. 
La CEATE-CE a soutenu l'intervention de son homologue, par 5 voix contre 3. La motion
a été adoptée par le Conseil des Etats par 24 voix contre 6. Ainsi, le Conseil fédéral
devra renforcer le système d'alarme en cas de dangers naturels et prendre des mesures
pour les alertes de sécheresse et de risque de mouvement de terrain. 32

MOTION
DATUM: 18.06.2019
DIANE PORCELLANA
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Dass die in der Bundesstadt Bern ansässige Reitschule kein unbeschriebenes Blatt ist,
ist wohl weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Ebenso bekannt ist, dass sie seit eh
und je gerade dem rechtsbürgerlichen Lager ein Dorn im Auge ist. Daher schien es
naheliegend, dass gerade SVP-Nationalrat Andreas Glarner (AG) mit einer Motion an den
Bundesrat herantrat, mit der die Auszahlung der Kulturabgeltung des Bundes an die
Stadt Bern von der «Wiederherstellung der durch die Reitschule gestörten öffentlichen
Ordnung» abhängig gemacht werden sollte.
Die jährlichen Beiträge von rund CHF 1 Mio. vom Bund an die Stadt Bern, die sie für die
erbrachten besonderen kulturellen Leistungen erhält, sollen laut Glarner so lange
ausgesetzt werden, «[...] bis die öffentliche Ordnung wieder dauerhaft hergestellt ist,
die Reitschule keinen Rückzugsort für Rechtsbrecher mehr darstellt, aus ihr keine
Aufrufe zur Gewalt mehr ergehen, die Reitschule, deren Bewohner, Benutzer, Areale
und Räumlichkeiten regelmässig und ungehindert kontrolliert werden können und die
verfassungsrechtlich garantierte Versammlungsfreiheit für alle demokratisch
legitimierten Gruppierungen wieder ungehindert möglich ist.»
Dem Bundesrat schien dieser Vorstoss aber mehr einem Vergleich von Äpfeln mit
Birnen gleichzukommen, weshalb er die Motion mit einer sehr prägnanten
Argumentation zur Ablehnung beantragte: Die zwischen der Stadt Bern und dem BAK
bestehende Leistungsvereinbarung, welche die Verwendung der Finanzhilfe regelt,
berücksichtigt die Reitschule nicht als eine der zu unterstützenden Kulturinstitutionen.
Der Bundesrat erachtete es bereits im Grundsatz als verfehlt, dass die Ausrichtung
einer Subvention an sachfremde Voraussetzungen geknüpft werde.
Auch im Nationalrat wurde die Motion mit wenig Wohlwollen aufgenommen: Sie wurde
mit 118 zu 63 Stimmen verworfen, wobei sämtliche befürwortenden Stimmen der SVP-
Fraktion zuzuschreiben waren. 33
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